
Die Antragskommission empfiehlt die Annahme des Initiativantrages des EAK der
CDU/CSU und des Antrages D2-BV der CDA in folgender Fassung:

Der CDU-Bundesparteitag möge beschließen:

Die CDU Deutschlands setzt sich auf der Grundlage ihrer christlichen Wertvorstellungen

und ihres christlichen Menschenbildes für den Schutz des Sonntags und der kirchlichen

Feiertage ein. Der Sonntag als Tag des Gottesdienstes, der Arbeitsruhe, der Förderung der

Gemeinschaftskultur und der Familien darf nicht kommerziellen Interessen zum Opfer

fallen. Die CDU Deutschlands spricht sich dafür aus, keine weiteren Ausweitungen der

Ladenöffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen vorzunehmen, die über die bisherigen

Regelungen hinausgehen. Die CDU fordert die Gesetzgeber auf, entsprechende

Regelungen zum konsequenten Schutz der Sonn- und Feiertage zu treffen.


